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§ 1 
Geltungsbereich 

Diese Studienordnung regelt auf der 
Grundlage der Ordnung für die Ma-
gisterprüfung der geisteswissen-
schaftlichen Fachbereiche vom 
7. Dezember 1979 (ABl. 1981 S. 
396) und der Ordnung für die Zwi-
schenprüfung für Studierende an der 
Philosophischen Fakultät vom 
5. Dezember 1968 (ABl. 1969 S. 
176), sowie der Ordnung für die 
Zwischenprüfung der geisteswissen-
schaftlichen Fachbereiche der Jus-
tus-Liebig-Universität Gießen vom 
18. Mai 1990 (ABl. 1991 S. 280), 
Inhalt und Aufbau des Studiums der 
Romanischen Philologie in den Stu-
diengängen mit dem Abschluß „Ma-
gister/ Magistra Artium“ (M.A.). 
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§ 2 

Dauer des Studiums 

Der Fachbereich schafft auf der 
Grundlage dieser Studienordnung 
die Voraussetzungen dafür, daß sich 
der/ die Studierende nach vier Se-
mestern zur Zwischenprüfung und 
nach weiteren vier Semestern zur 
Abschlußprüfung melden kann. 

§ 3 
Studienvoraussetzungen 

Abgesehen von den allgemeinen 
Voraussetzungen für die Einschrei-
bung werden gute Kenntnisse in 
Französisch - sofern Französisch 
eine der gewählten Sprachen ist - 
dringend empfohlen. Ferner sind 
Lateinkenntnisse nach Maßgabe der 
Ordnung für die Magisterprüfung 
vom 7. Dezember 1979 (ABl. 1981, 
S. 396) erforderlich.1 

§ 4 
Ziel und Inhalt des Studiums 

(1) Das Studium soll den/ die Stu-
dierende(n) befähigen, durch Kennt-
nisse von Inhalt und Methoden der 
romanischen Literatur- bzw. Sprach-
wissenschaft selbständig neue wis-

                                                                 
1 Diese gelten auch als nachgewiesen 
durch das Latinum nach Maßgabe der 
„Verordnung über den Erwerb und den 
Nachweis von Kenntnissen in Lateinisch 
und Griechisch (Latinum und Graecum)“ 
vom 3. September 1981 (ABl. 1981, 
S. 639) oder durch das Ablegen einer 
Prüfung nach Maßgabe der „Verordnung 
über die Ergänzungsprüfungen in Latei-
nisch und Griechisch“ vom 3. September 
1981 (Abl. 1981, S. 642). Die Latein-
kenntnisse sind bei der Meldung zur 
Zwischenprüfung nachzuweisen. 

senschaftliche Erkenntnisse zu ge-
winnen und darzustellen. 

(2) Das Studium umfaßt folgende 
Inhalte: 

I. Wissenschaftliche Inhalte: 

a) Literaturwissenschaften: 

- Literaturtheorie und Methoden 
der Literaturwissenschaft 

- Literaturgeschichte 

- Gattungs- und Texttheorie, Gat-
tungsgeschichte 

- Romanische Literaturbeziehun-
gen 

b) Sprachwissenschaft: 

- Sprachtheorie und Methoden 
der Sprachwissenschaft 

- Sprachgeschichte 

- Sprachanalyse 

- Vergleichende romanische 
Sprachwissenschaft 

II. Sprachpraktische Fertigkeiten. 

§ 5 
Umfang und Aufbau des Studiums 

(1) Im Rahmen des Studiums der 
Romanischen Philologie kann der/ 
die Studierende 

1. Romanische Literaturwissen-
schaft 

2. Romanische Sprachwissenschaft 

als Haupt- oder als Nebenfach stu-
dieren. Bezüglich der wählbaren 
Fächerverbindung sowie der Kombi-
nationsge- und -verbote wird auf die 
Ordnung für die Magisterprüfung 
verwiesen. 
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(2) Das Studium des Haupt- bzw. 
des Nebenfachs umfaßt jeweils zwei 
romanische Sprachen, von denen 
eine als „erste Sprache“ im Vorder-
grund steht. Im Hauptfach können 
nur Französisch und Spanisch als 
erste Sprache gewählt werden. Im 
Nebenfach können Französisch, 
Italienisch, Portugiesisch, Spanisch 
gleichberechtigt als erste oder zweite 
Sprache gewählt werden. Wird ein 
romanisches Hauptfach mit einem 
romanistischen Nebenfach kombi-
niert, darf die erste Sprache des 
Nebenfachs keine Sprache des 
Hauptfachs sein. Wird ein romanisti-
sches Nebenfach mit einem zweiten 
romanistischen Nebenfach kombi-
niert, so darf die erste Sprache des 
zweiten Nebenfachs keine Sprache 
des ersten Nebenfachs sein. 

(3) Das Studium gliedert sich in 

1. das Grundstudium mit einer 
Dauer von 4 Sem estern und 

2. das Hauptstudium mit einer Dau-
er von 4 Semestern und erstreckt 
sich 

3. im Hauptfach auf 80 Semester-
wochenstunden (SWS) und 

4. im Nebenfach auf 40 Semester-
wochenstunden (SWS). 

(4) Im Grundstudium hat der/ die 
Studierende folgende Pflichtveran-
staltungen (wenn nicht anderes 
angegeben in der Regel jeweils 2 
SWS) zu besuchen: 

a) Hauptfach (erste Sprache Fran-
zösisch): 

1. Übersetzung Deutsch-
Französisch I 

2. Übersetzung Deutsch-
Französisch II 

3. Übersetzung Französisch-
Deutsch I 

4. Einführung in die Sprachwis-
senschaft (in der Regel 4 
SWS)  

5. Einführung in die Literaturwis-
senschaft (in der Regel 4 
SWS)  

6. Wissenschaftliche Übung: Alt-
französisch I 

7. Drei Proseminare (davon 
mindestens eins in Sprach-
wissenschaft und mindestens 
eins in Literaturwissenschaft). 

b) Hauptfach (erste Sprache Spa-
nisch): 

1. Spanisch für Anfänger (in der 
Regel 4 SWS)  

2. Spanisch für Fortgeschrittene 
(in der Regel 4 SWS) 

3. Übersetzung Spanisch-
Deutsch I 

4. Übersetzung Deutsch-
Spanisch I 

5. Grammatik I 

6. Einführung in die spanische/ 
spanischamerikanische 
Sprachwissenschaft 

7. Einführung in die spanische/ 
spanischamerikanische Lite-
raturwissenschaft 

8. Ein Proseminar oder eine 
wissenschaftliche Übung in 
spanischer Sprachwissen-
schaft 
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9. Ein Proseminar oder eine 

wissenschaftliche Übung in 
spanischer Literaturwissen-
schaft 

c) Nebenfach (erste Sprache Fran-
zösisch): 

1. Übersetzung Deutsch - Fran-
zösisch I 

2. Übersetzung Deutsch - Fran-
zösisch II 

3. Übersetzung Französisch - 
Deutsch I 

4. Eine Einführung (Sprach- 
bzw. Literaturwissenschaft) 
(in der Regel 4 SWS) 

5. Ein Proseminar (Sprach- bzw. 
Literaturwissenschaft) 

d) Nebenfach (andere romanische 
Sprache außer Französisch als 
erste Sprache): 

1. Erste romanische Sprache für 
Anfänger (in der Regel 4 
SWS) 

2. Erste romanische Sprache für 
Fortgeschrittene (in der Regel 
4 SWS) 

3. Übersetzung erste romani-
sche Sprache-Deutsch I 

4. Übersetzung Deutsch-erste 
romanische Sprache I 

5. Eine Einführung (Sprach- 
bzw. Literaturwissenschaft)  

6. Wissenschaftliche Übung  
oder Proseminar (Sprach 
bzw. Literaturwissenschaft). 

(5) Im Hauptstudium hat der/ die 
Studierende folgende Pflichtveran-
staltungen (wenn nicht anders ange-
geben in der Regel jeweils 2 SWS) 
zu besuchen: 

a) Hauptfach (erste Sprache Fran-
zösisch): 

1. Composition II 

2. Übersetzung Deutsch-
Französisch III 

3. Jeweils drei Hauptseminare 
(Sprach- bzw. Literaturwis-
senschaft) 

4. Wissenschaftliche Übung: Alt-
französisch II (Sprach- bzw. 
Literaturwissenschaft) 

5. Ein Hauptseminar zweite ro-
manische Sprache (Sprach- 
bzw. Literaturwissenschaft) 

b) Hauptfach (erste Sprache Spa-
nisch): 

1. Expresión escrita II 

2. Übersetzung Deutsch-Spa-
nisch II 

3. Übersetzung Deutsch-Spa-
nisch III 

4. Jeweils zwei Hauptseminare 
(Sprach- bzw. Literaturwis-
senschaft) 

5. Ein Hauptseminar zweite ro-
manische Sprache (Sprach- 
bzw. Literaturwissenschaft) 
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c) Nebenfach: 

1. Essay in der jeweiligen ersten 
romanischen Sprache (Fran-
zösisch: Composition II; Spa-
nisch: Expresión escrita II; Ita-
lienisch: Composizione; 
Portugiesisch: Expressëo 
escrita II) 

2. Ein Hauptseminar (Sprach- 
bzw. Literaturwissenschaft) 

3. Eine wissenschaftliche Übung 
(Sprach- bzw. Literaturwis-
senschaft) 

(6) Im Grund- oder Hauptstudium 
hat der/ die Studierende folgende 
Pflichtveranstaltungen (wenn nicht 
anders angegeben in der Regel 
jeweils 2 SWS) zu besuchen: 

a) bei romanistischem Hauptfach: 

1. Zweite romanische Sprache 
für Anfänger (in der Regel 4 
SWS) bzw. bei Wahl von 
Französisch als zweiter ro-
manischer Sprache Gramma-
tik I und Grammatik II 

2. Zweite romanische Sprache 
für Fortgeschrittene (in der 
Regel 4 SWS) bzw. bei Wahl 
von Französisch als zweiter 
romanischer Sprache Über-
setzung Deutsch-Französisch 
I und Übersetzung Franzö-
sisch-Deutsch I 

3. Übersetzung zweite romani-
sche Sprache-Deutsch bzw. 
bei Wahl von Französisch als 
zweiter romanischer Sprache 
Übersetzung Deutsch-
Französisch II 

4. Übersetzung Deutsch-zweite 
romanische Sprache bzw. die 
Wahl von Französisch als 
zweiter romanischer Sprache 
Übersetzung Französisch-
Deutsch II 

5. Ein Proseminar oder eine 
wissenschaftliche Übung in 
der zweiten romanischen 
Sprache (Sprach- bzw. Litera-
turwissenschaft). 

b) bei romanistischem Nebenfach: 

1. Zweite romanische Sprache 
für Anfänger (in der Regel 4 
SWS) bzw. bei Wahl von 
Französisch als zweiter ro-
manischer Sprache Gramma-
tik I und Grammatik II 

2. Zweite romanische Sprache 
für Fortgeschrittene (in der 
Regel 4 SWS) bzw. bei Wahl 
von Französisch als zweiter 
romanischer Sprache Über-
setzung Deutsch-Französisch 
I und Übersetzung Franzö-
sisch-Deutsch I 

3. Übersetzung zweite romani-
sche Sprache-Deutsch bzw. 
bei Wahl von Französisch als 
zweiter romanischer Sprache 
Übersetzung Deutsch-
Französisch II 

4. Ein Proseminar oder eine 
wissenschaftliche Übung in 
der zweiten romanischen 
Sprache (Sprach- bzw. Litera-
turwissenschaft). 
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Wird bei der Kombination von zwei 
romanistischen Fächern auf die 
vierte romanische Sprache verzich-
tet, ergeben sich Überschneidungen 
in Höhe von 10 SWS. Diese sind so 
zu ersetzen, daß mindestens 2 SWS 
auf Fachwissenschaft entfallen. 

(7) Im Grund- oder Hauptstudium 
hat der/ die Studierende darüber 
hinaus Wahlpflichtveranstaltungen zu 
besuchen: 

a) Hauptfach (erste Sprache Fran-
zösisch bzw. Spanisch) Veran-
staltungen im Umfang von 30 
SWS, davon mindestens 4 Vorle-
sungen 

b) Nebenfach (erste Sprache Fran-
zösisch) Veranstaltungen im Um-
fang von 8-10 SWS, davon min-
destens 2 Vorlesungen 

c) Nebenfach (erste Sprache Italie-
nisch, Portugiesisch bzw. Spa-
nisch) Veranstaltungen im Um-
fang von 6 SWS, davon 2 
Vorlesungen, soweit es das 
Lehrangebot erlaubt. 

(8) Die Teilnahme an zwei wissen-
schaftlichen Exkursionen ist er-
wünscht. 

§ 6 
Studiennachweise2 

(1) Während des Grundstudiums 
hat der/ die Studierende die erfolg-
reiche Teilnahme an den unter § 5 
Abs. 4 lit. a) Nr. 4-7, lit. b) Nr. 6-9, 
lit. c) Nr. 4-5, lit. d) Nr. 5-6 genannten 
fachwissenschaftlichen Veranstal-
tungen nachzuweisen. Der Nachweis 
ist durch den Erwerb von Großen 
Scheinen (= fachwissenschaftlichen 
Scheinen) zu führen. In den sprach-
praktischen Veranstaltungen nach 
§ 5 Abs. 4 lit. a) Nr. 1-3, lit. b) Nr. 1-
5, lit. c) Nr. 1-3, lit. d) Nr. 1-4, hat der/ 
die Studierende seine/ ihre Befähi-
gung durch den Erwerb von Kleinen 
Scheinen (= sprachpraktischen 
Scheinen) nachzuweisen. 

(2) Während des Hauptstudiums hat 
der/ die Studierende die erfolgreiche 
Teilnahme an den unter § 5 Abs. 5 
lit. a) Nr. 3-5, lit. b) Nr. 5-6, lit. c) 
Nr. 2-3 genannten fachwissenschaft-
lichen Veranstaltungen nachzuwei-
sen. Der Nachweis ist durch den 
Erwerb von Großen Scheinen (= 
fachwissenschaftlichen Scheinen) zu 
führen. In den sprachpraktischen 
Veranstaltungen nach § 5 Abs. 5 
lit. a) Nr. 1-2, lit. b) Nr. 1-4, lit. c) 
Nr. 1 hat der/ die Studierende seine/ 
ihre Befähigung durch den Erwerb 
von Kleinen Scheinen (= sprachprak-
tischen Scheinen) nachzuweisen. 

                                                                 
2 Bis zum Inkrafttreten der neuen Zw i-
schenprüfungsordnung können aus-
nahmsweise die nach der geltenden 
Zwischenprüfungsordnung nicht erforder-
lichen Leistungsnachweise bis zur Mel-
dung zur Magisterprüfung nachgereicht 
werden. 
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(3) Während des Grund- oder 
Hauptstudiums hat der/ die Studie-
rende die erfolgreiche Teilnahme an 
den unter § 5 Abs. 6 lit. a) Nr. 5, 
lit. b) Nr. 4 genannten fachwissen-
schaftlichen Veranstaltungen nach-
zuweisen. Der Nachweis ist durch 
den Erwerb von Großen Scheinen (= 
fachwissenschaftlichen Scheinen) 
nachzuweisen. In den sprachprakti-
schen Veranstaltungen nach § 5 
Abs. 6 lit. a) Nr. 1-4, lit. b) Nr. 1-3 hat 
der/ die Studierende seine/ ihre 
Befähigung durch den Erwerb von 
Kleinen Scheinen (= sprachprakti-
sche Scheinen) nachzuweisen. 

(4) Die Studiennachweise werden 
vom Veranstaltungsleiter ausgestellt. 
Große Scheine (= fachwissenschaft-
liche Scheine) müssen auch auf 
einer schriftlichen Leistung beruhen 
(Klausur, Hausarbeit). Vor Beginn 
der Veranstaltung legt der Veranstal-
tungsleiter fest, in welcher der aufge-
führten Formen der Große Schein zu 
erwerben ist. In Haupts eminaren 
muß eine Hausarbeit angefertigt 
werden. Kleine Scheine (= sprach-
praktische Scheine) beruhen in der 
Regel auf einer erfolgreich bestan-
denen Klausur. 

§ 7 
Studienfachberatung 

Für die Studienfachberatung sind die 
Beauftragten des Instituts für Rom a-
nische Philologie verantwortlich. 

§ 8 
Inkrafttreten 

Diese Studienordnung tritt am Tage 
nach der Veröffentlichung im Amts-
blatt des Hessischen Kultusministers 
und des Hessischen Ministers für 
Wissenschaft und Kunst in Kraft. 

§ 9 
Übergangsbestimmungen 

Studierende, die ihr Studium vor dem 
Inkrafttreten dieser Studienordnung 
aufgenommen haben, können wäh-
len, ob sie es nach den bisherigen 
Vorschriften oder nach dieser Stu-
dienordnung fortführen und beenden 
wollen. Diese Wahlmöglichkeit er-
lischt fünf Jahre nach dem Inkrafttre-
ten dieser Ordnung. 
 
 
 
Gießen, 26. Februar 1999 

gez. Prof. Dr. phil. Otto Winkelmann 
Dekan des Fachbereichs  

Sprachen und Kulturen des  
Mittelmeerraumes und Osteuropas  
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ANLAGE 

Anlage zur Studienordnung des Fachbereichs 11 Sprachen und Kulturen des Mit-
telmeerraumes und Osteuropas der Justus -Liebig-Universität Gießen für das Studi-
um der Romanischen Philologie in den Studiengängen m it dem Abschluß „Magister/ 
Magistra Artium“ vom 18. Juni 1986. 

Studienplan I: Hauptfach 

Sprachpraktischer Teil: 
 
Art der Veranstaltung Semesterwochenstunden 
 Grund 

studium 
Haupt 

studium 
Grund- oder 

Hauptstudium 
Übersetzung Deutsch-Französisch I 2 - - 
Übersetzung Deutsch-Französisch II 2 - - 
Übersetzung Deutsch-Französisch III - 2 - 
Übersetzung Französisch-Deutsch I 2 - - 
Übersetzung Französisch-Deutsch II - 2 - 
2. rom. Sprache f. Anfänger - - 4 
2. rom. Sprache f. Fortgeschrittene - - 4 
Übersetzung 2. rom. Sprache-Deutsch - - 2 
Übersetzung Deutsch-2. Rom. Sprache - - 2 
 
Fachwissenschaftlicher Teil: 
 
Art der Veranstaltung Semesterwochenstunden 
 Grund 

studium 
Haupt 

studium 
Grund- oder 

Hauptstudium  
Einführung in die Sprachwissenschaft 4 - - 
Einführung in die Literaturwissenschaft 4 - - 
Wissenschaftliche Übung Altfranzösisch I 2 - - 
Proseminar: Sprachwissenschaft 2 - - 
Proseminar: Literaturwissenschaft 2 - - 
Proseminar: Sprach- bzw. Literaturwiss. 2 - - 
Wissenschaftliche Übung Altfranzösisch 
(Sprach- bzw. Literaturwissenschaft) 

- 2 - 

Hauptseminar: Sprach- bzw Literaturwiss. - 2 - 
Hauptseminar: Sprach- bzw Literaturwiss. - 2 - 
Hauptseminar: Sprach- bzw Literaturwiss. - 2 - 
Wiss. Übung/ Prosem. 2. Rom. Sprache 
(Sprach- bzw. Literaturwissenschaft) 

- - 2 

Hauptseminar 2. Romanische Sprache 
(Sprach- bzw. Literaturwissenschaft) 

- 2 - 
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Wahlpflicht: 
 
Art der Veranstaltung Semesterwochenstunden 
 Grund 

studium 
Haupt 

studium 
Grund- oder 

Hauptstudium  
zusammen mindestens  - - 30 
davon:    
Vorlesungen mindestens  - - 8 
 

Studienplan II: Nebenfach (erste Sprache Französisch) 

 
Sprachpraktischer Teil: 
 
Art der Veranstaltung Semesterwochenstunden 
 Grund 

studium  
Haupt 

studium  
Grund- oder 

Hauptstudium  
Übersetzung Deutsch-Französisch I 2 - - 
Übersetzung Deutsch-Französisch II 2 - - 
Übersetzung Französisch-Deutsch I 2 - - 
Übersetzung Französisch-Deutsch II - 2 - 
2. rom. Sprache f. Anfänger - - 4 
2. rom. Sprache f. Fortgeschrittene - - 4 
Übersetzung 2. rom. Sprache-Deutsch - - 2 
 
Fachwissenschaftlicher Teil: 
 
Art der Veranstaltung Semesterwochenstunden 
 Grund 

studium  
Haupt 

studium  
Grund- oder 

Hauptstudium  
Einführung in die Sprach- bzw. Lit. wiss. 4 - - 
Wissenschaftliche Übung/ Proseminar: 
Sprach- bzw. Literaturwissenschaft 

2 - - 

Wissenschaftliche Übung/ Proseminar: 
Sprach- bzw. Literaturwissenschaft 

- 2 - 

Hauptseminar: Sprach- bzw Literaturwiss. - 2 - 
Wiss. Übung/ Prosem. 2. Rom. Sprache 
(Sprach- bzw. Literaturwissenschaft) 

- - 2 
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Wahlpflicht: 
 
Art der Veranstaltung Semesterwochenstunden 
 Grund 

studium 
Haupt 

studium  
Grund- oder 

Hauptstudium 
zusammen mindestens  - - 10 
davon:    
Vorlesungen mindestens  - - 4 
sprachpraktische oder  
fachwissenschaftliche Veranstaltungen 

- - 6 

 

Studienplan IIa: Nebenfach (erste Sprache Französisch) 

Sonderfall: Bei Kombination mit weiterem romanischen Fach Reduktion 
auf insgesamt 3 romanische Sprachen 

 
 
Sprachpraktischer Teil: 
 
Art der Veranstaltung Semesterwochenstunden 

 Grund 
studium  

Haupt 
studium  

Grund- oder 
Hauptstudium  

Übersetzung Deutsch-Französisch I 2 - - 
Übersetzung Deutsch-Französisch II 2 - - 
Übersetzung Französisch-Deutsch I 2 - - 
Übersetzung Französisch-Deutsch II - 2 - 
 
Fachwissenschaftlicher Teil: 
 
Art der Veranstaltung Semesterwochenstunden 
 Grund 

studium  
Haupt 

studium  
Grund- oder 

Hauptstudium  
Einführung in die Sprach- bzw. Lit. wiss. 4 - - 
Wissenschaftliche Übung/ Proseminar: 
Sprach- bzw. Literaturwissenschaft 

2 - - 

Wissenschaftliche Übung/ Proseminar: 
Sprach- bzw. Literaturwissenschaft 

- 2 - 

Hauptseminar: Sprach- bzw Literaturwiss. - 2 - 
Wiss. Übung/ Prosem. 2. Rom. Sprache 
(Sprach- bzw. Literaturwissenschaft) 

- - 2 
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Wahlpflicht: 
 
Art der Veranstaltung Semesterwochenstunden 
 Grund 

studium  
Haupt 

studium  
Grund- oder 

Hauptstudium  
zusammen mindestens  - - 20 
davon:    
Vorlesungen mindestens  - - 4 
fachwiss. Veranstaltungen mindestens  - - 2 
sprachpraktische oder  
fachwissenschaftliche Veranstaltungen 

- - 14 

 

Studienplan III: Nebenfach (erste Sprache nicht Französisch) 

 
Sprachpraktischer Teil: 
 
Art der Veranstaltung Semesterwochenstunden 
 Grund 

studium  
Haupt 

studium  
Grund- oder 

Hauptstudium  
1. romanische Sprache für Anfänger 4 - - 
1. rom. Sprache für Fortgeschrittene 4 - - 
Übersetzung: Deutsch-1. Rom. Sprache I 2 - - 
Übersetzung: 1. rom. Sprache-Deutsch I 2 - - 
Übersetzung: 1. rom. Sprache-Deutsch II - 2 - 
2. romanische Sprache für Anfänger - - 4 
2. rom. Sprache für Fortgeschrittene - - 4 
Übersetzung: 2. rom. Sprache-Deutsch - - 2 
 
Fachwissenschaftlicher Teil: 
 
Art der Veranstaltung Semesterwochenstunden 
 Grund 

studium  
Haupt 

studium  
Grund- oder 

Hauptstudium  
Einführung in die Sprach- bzw. Lit. wiss.3 4 - - 
Wissenschaftliche Übung/ Proseminar: 
Sprach- bzw. Literaturwissenschaft 

2 - - 

Wissenschaftliche Übung/ Proseminar: 
Sprach- bzw. Literaturwissenschaft 

- 2 - 

Hauptseminar: Sprach- bzw Literaturwiss. - 2 - 
Wiss. Übung/ Prosem. 2. Rom. Sprache 
(Sprach- bzw. Literaturwissenschaft) 

- - 2 

 

                                                                 
3 Die „Einführung in die Sprach- bzw. Literaturwissenschaft“ ist bei Kombination mit einem 
romanistischen Hauptfach durch eine wissenschaftliche Übung nach freier Wahl zu ersetzen. 
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Wahlpflicht: 
 
Art der Veranstaltung Semesterwochenstunden 
 Grund 

studium  
Haupt 

studium  
Grund- oder 

Hauptstudium  
sprachpraktische oder  
fachwissenschaftliche Veranstaltungen 

- - 4 

 

Studienplan IIIa: Nebenfach (erste Sprache nicht Französisch) 

Sonderfall: Bei Kombination mit weiterem romanischen Fach Reduktion 
auf insgesamt 3 romanische Srachen 

 
Sprachpraktischer Teil: 
 
Art der Veranstaltung Semes terwochenstunden 
 Grund 

studium  
Haupt 

studium  
Grund- oder 

Hauptstudium  
1. romanische Sprache für Anfänger 4 - - 
1. rom. Sprache für Fortgeschrittene 4 - - 
Übersetzung: Deutsch-2. Rom. Sprache I 2 - - 
Übersetzung: 2. rom. Sprache-Deutsch I 2 - - 
Übers etzung: 2. rom. Sprache-Deutsch II - 2 - 
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